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chon öfter der Fall war Eine rein ſachliche Entgegnung hat
jedenfalls mehr Wirkung als eine mit Ausfällen geſpickte. Fer  2

iſt 68 für den Proviſor Hoöm Vortheile, wenn e0 die
Interkalarrechnung rechtzeitig legt und 8  D nicht auf vielfache
Betreibungen ankommen äßt

Ergänzungen Sm 8 .—.“*————

Auliel: Civilſeelſorgerliche Thätigkeit
bei Eheſchließungen von Militärperſoneu.

(Quartalſchrift 18 Heft E 293 8segg.)
Durch die Güte eines hochgeſtellten und eminent geſetzes—

kundigen Herrn u Wien wurde ich aufmerkſam gemacht, daß ſeit
dem Erſcheinen des zuches von Profeſſor Symersky, welches im
obgenannten Aufſatze citirt, und bei Verfaſſung desſelben VOT·
züglich benützt worden iſt, durch die immerwährend organiſirende
Militärverwaltung manches die Militärſeelſorge betreffende ſich
verändert habe. m Die geehrten Leſer der Quartalſchrift nicht
trre 3u führen, verzeichne ich hier die Stellen meines Artikels,
welche Iu Folge Ue  reu Anordnungen einer Berichtigung bedürfen:

Seite 294 und 295 Der Status der Militärgeiſtlichkeit
iſt jetzt auf 127 Perſonen redueirt, indem E  D jetzt mehr
— 16 Militärpfarrer und geiſtliche Profeſſoren Iu Militär⸗Er⸗—
ziehungsanſtalten gibt.

295 N

ſt un Kriegszeiten Rabbiner In das
Armee-Hauptquartier berufen, und ES haben daher die Worte
„oder ern paar“ wegzufallen. Das Duplikat der Matriken
für die Ultlra Vga, welches Civilſeelſorger In Stationsorten,
W0 kein Militärgeiſtlicher angeſtellt iſt, zu führen haben, iſt
nicht nehr quartaliter abzuſchließen und einzuſenden, ſondern
bloß einmal mit Ende des Jahres.

297 Gehören auch noch zuuv MmIIIUIA VVSA, und
Iu daher 3u — hinzuzufügen: H die Dienſtboten der
activen Militärperſonen. (Reichskriegs Miniſt. Reſcript

Jänner 1879, 9, 8018
298 Daher ſind bei der milrtia Sbce 1118 die unter

14 angeführten Dienſtboten ſtreichen; ebenſo auch
13 die Straä  inge 26., ſo daß nehr 1 Aſſen
militia Stabilis gehörigen Perſonen verbleiben.

300 Sind die Eingangsworte Abſatzes: 97
auber und Reſervmänner 3u ſtreichen; und dafür 3u
ſetzen: Landwehrmänner, und 0 militäriſche Evidenz⸗
haltung, Oll CS heißen: Landwehr⸗Evidenzhaltung.
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Im 2 atze ſoll S heißen: Militärpfarrer, In

deſſen Bezirke dieſelbe (Militärperſon) ſtationir iſt
und haben die Drte der Truppenkörper derſelben ſich
ergänzt, bder deſſen Bezirke dieſelbe zugewieſen üſt
3 entfallen

Desgleichen iſt die Anmerkung der Redaction 3u 6

ſetzen durch den Erlaß des Landes-Vertheid.⸗Mi⸗
niſteriums Juni 1879, 6621/1448 II; wonach die
Nothwendigkeit der Beibringung der Cop.⸗Buch-Extracte zu den
Controll⸗Verſammlungen für Urlauber und Reſervmänner aufge—
hoben iſt, und nur mehr für die Landwehrmänner beſteht.

301 Ur überſehen die Ultus und Unterrichts—
Miniſterialverordnung Auguſt 1858 (R Nr
142), wonach die 8  2 61 *  — der Anweiſung für die
geiſtlichen erichte keine Anwendung inden auf Perſonen der
Militia Vdgd, und deren Verkündigung Iun der zuſtändigen Feld
kapelle genügt.

endlich Iin die Worte: Nun wird w o der
Militärſeelſorger außer der Gebühr für die
Eheverkündigung ·lichts verlangen zu ſtreichen und iſt
nach geſchieht einzuſchieben da  U Wort

Der Verfaſſer des Artikel
Prof Dir Diiotlar Gräfenſtein In Admont

nadorolünn und Fälle.
(Spiritismus.) „Hochwürdiger Herr, der ſelige

Hofbauer hat mich verlaſſen, 6 rhört mich nicht mehr“,
klagte eine gutmüthige und einfältige Weibsperſon einem
Prieſter, der ihr Dr längerer Zeit, Us ſie I großer Noth
war, eine Andacht 3zUum Ehrwürdigen Diener Gotte empfahl,
die eine ehr erfreuliche Erhörung zuu olge hatte „Wie
denn, fragte ſie der rieſter, wie können Sie das ſagen,
der Ehrwürdige Diener Gottes hat  hüen 10 einmal, ich Cu
iunere mich ehr gut, auf eine ehr auffallende Weiſe geholfen.“
SOte erzählte ſie ſei mehrmals bei einer „frommen“ Frau
geweſen, velche Grme Seelen, auch Heilige Citiren könne, iu⸗
dem ſie dieſelben bei den Namen rufe, borau die Seele, die
eruſen wurde, ich „anmelde“; die Frau rage leſe dann


